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1 Bedeutung des Richtplans 

1.1 Ausgangslage 

Die Gemeinden Interlaken, Unterseen und Matten haben basierend auf einem Grundkon-
zept und den Ergebnissen eines Wettbewerbes den Verkehrsrichtplan „Bödeli“ erarbeitet, 
welcher im Mai 1999 in Kraft gesetzt wurde. Der Richtplan „Bödeli“ ist die Basis einer 
schrittweisen Umsetzung der Inhalte auf dem kommunalen und kantonalen Hauptstras-
sennetz. Ein massgebendes Thema des Richtplans ist die Realisierung von verkehrsbe-
ruhigten Bereichen. Die Umsetzung des Grossteils der Tempo-30-Zonen konnte erfolg-
reich abgeschlossen werden, einzelne Quartiere innerhalb der Gemeinde sind noch nicht 
verkehrsberuhigt. 

1.2 Zielsetzung 

Der Richtplan Geschwindigkeitsregime setzt sich zum Ziel, die Umsetzung der Langsam-
fahrbereiche (Tempo-30-Zonen) aufzuzeigen und zu koordinieren. Der Richtplan Ver-
kehrsregime Interlaken dient als Grundlage für die Umsetzung von neuen Tempo-30- und 
Begegnungszonen. 

1.3 Rechtliche Wirkung 

Der Richtplan Geschwindigkeitsregime ist behördenverbindlich. 

Alle Zielsetzungen und Umsetzungen des Richtplans Geschwindigkeitsregimes sind mit 
Ausnahme der Allmendstrasse und dem Verkehrsversuch „Begegnungszone Zentrums-
bereich“ Festsetzungen. Die Festsetzung bindet die Beteiligten in der Sache und im Ver-
fahren. Die Koordination zwischen der Gemeinde und dem Kanton zur Wahl des Ge-
schwindigkeitsregimes auf den einzelnen Strassen ist abgeschlossen. Es liegt ein Kon-
sens für die Umsetzung vor.  

1.4 Methodik 

Für den Richtplan Geschwindigkeitsregime wurde in Zusammenarbeit mit einer Begleit-
gruppe in einer ersten Phase die Grundlagen für den Richtplan erarbeitet und die Frage 
nach dem richtigen Geschwindigkeitsregime für jeden einzelnen Strassenzug und insbe-
sondere für das Zentrum geklärt. Die Resultate sind im Erläuterungsbericht dokumentiert. 
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1.5 Aufbau Massnahmeblätter 

Die Massnahmeblätter sind wie folgt aufgebaut:  

Gegenstand: Bezeichnung des Gegenstandes / der Gegenstände (Stras-
senbezeichnung, Kurzbeschrieb Problematik) 

Zielsetzung: Beschreibung des gewünschten Zustandes 

Massnahmen: Beschreibung der erforderlichen Massnahme(n) 

Federführung: Bezeichnung derjenigen Stelle, welche die Verantwortung für 
die Umsetzung trägt 

Weitere Beteiligte: Bezeichnung von weiteren massgeblich Beteiligten, die bei 
der Umsetzung berücksichtigt bzw. miteinbezogen werden 
müssen 

Umsetzung:  Beschreibung des Vorgehens zur Umsetzung 

Realisierungshorizont: Zeitpunkt bis zur Umsetzung / Realisierung 
- kurzfristig: ca. 1-2 Jahre 
- mittelfristig: bis ca. 5 Jahre 
- langfristig: > 5 Jahre 

Abhängigkeiten: Verweis auf Abhängigkeiten, Querbezüge (insbesondere auf 
andere Massnahmeblätter) und andere kantonale und kom-
munale Planungen 

Stand der Koordination - Festsetzung:  
Die Stufe der Festsetzung zeigt, dass die Koordination ab-
geschlossen ist. Die Beteiligten sind sich über die im Mass-
nahmenblatt aufgeführten Inhalte einig. 

 - Zwischenergebnis:  
Die Planung bzw. die Koordination ist im Gange und hat be-
reits zu Zwischenergebnissen geführt. Über das weitere 
Vorgehen zur Lösung der Aufgabe besteht Übereinstim-
mung unter den Beteiligten. 

 - Vororientierung:  
Bei den betreffenden Vorhaben besteht Einigkeit über die 
Zielsetzung. Der Weg zum Ziel muss noch festgelegt wer-
den. Die ersten Schritte sind definiert. Die konkreten Folgen 
lassen sich jedoch noch nicht in genügendem Masse aufzei-
gen. Eine Koordination mit weiteren Stellen ist notwendig. 

1.6 Perimeter 

Der Richtplanperimeter umfasst das gesamte Gemeindegebiet von Interlaken. 
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4 Genehmigungsvermerke 
 

Öffentliche Mitwirkung:  vom ....................  

Vorprüfung vom .................... 
 

Beschlossen durch den Gemeinderat von Interlaken am .................... 

 NAMENS DES GEMEINDERATS 

 Gemeindepräsident  Gemeindeschreiber 

 

 ................................  ................................ 

 

GENEHMIGT DURCH DAS AMT FÜR GEMEINDEN UND RAUMORDNUNG (AGR) 

 

Bern, den .................... ................................ 
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Beilage 
Erläuterungsbericht Richtplan Verkehrsregime Interlaken 

 

 

 


